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Bei anderen gelesen

BRD: Kredithaie ruinieren Bauern
Die „Frankfurter Rundschau“ (Frankfurt am Main) infor
miert in ihrer Ausgabe vom 17. Julf 1985 (S. 11) über eine 
moderne Form des „Bauernlegens“ in der BRD. Wörtlich 
heißt es in dem Beitrag:
In großer Zahl, so berichtete jetzt der Vorsitzende der Kieler 
SPD-Landtagsfraktion, Björn Engholm, meldeten sich gegen-, 
wärtig bei der Partei Landwirte, die Opfer zweifelhafter Finan
zierungspraktiken geworden sind. Statt vor der vermeintlichen 
Rettung stünden diese, Bauern plötzlich vor dem Ruin. In einer 
Reihe von Zivilprozessen beschäftige sich gegenwärtig das 
Kieler Landgericht mit diesen „windigen Geschäften“«- Die 
Staatsanwaltschaft ermittele, ob hier Wirtschaftsstraftaten ge
schehen sind. ...

Schon seit geraumer Zeit wird aus vielen Regionen der Bun
desrepublik berichtet, daß in Not geratene Bauern Opfer von 
„Kredithaien" werden und auf diese Weise ihre Höfe verlieren, 
die zwangsversteigert werden müssen. Nutznießer des augen
blicklichen „Bauernlegens” seien vor allem Spekulanten und 
Großbetriebe, sagte Engholm in Kiel. Sie kauften das ihnen 
bei Zwangsversteigerungen angebotene billige Land und nutz
ten es für Monokulturen. ...

Der Ablauf des Geschehens ist nach den Untersuchungen 
der Sozialdemokraten fast überall der gleiche. Es beginne da
mit, daß ein Landwirt in einer Finanzklemme sitzt und sich an 
eine Finanzierungsagentur wendet, die in einem Fachblatt 
annonciert. Der Landwirt nennt die Summe, die er seinen 
Gläubigern schuldet. Die Agentur sagt, daß eine Gesamt
umschuldung des Betriebes vorgenommen werden müsse. 
Der Landwirt listet seine wesentlichen Verbindlichkeiten auf und 
bevollmächtigt den Kreditvermittler, die für die Umschuldung 
notwendigen Auskünfte einzuholen und, falls nötig, diese Um
schuldung selbst vorzunehmen. Mit dem Geld, das die Agentur 
von Instituten beschafft, mit denen sie zusammenarbeitet, soll 
dann das Grundbuch bereinigt werden. Dabei schreiben sich 
aber Kreditvermiftler und Geldinstitute so hohe Provisionen an, 
daß der Bauer seine Gläubiger nicht mehr bezahlen kann und 
nun weiteres Geld aufnehmen muß. Danach ist er „kaputtfi
nanziert“.

gang zur umfassenden Intensivierung, die Beschleunigung 
und Durchsetzung der wissenschaftlich-technischen Revolu
tion ist. Aus diesem Prozeß ergeben sich für die staatliche 
Leitung folgende Fragen: die Verwirklichung des bewährten 
Prinzips des demokratischen Zentralismus in der Einheit 
seiner beiden Bestandteile — der demokratischen Mitwirkung 
der Massen und des Zentralismus in der Leitung — sowie die 
neuen Bedingungen und Anforderungen an die staatliche 
Leitung und an das Recht unter den Aspekten der Einheit 
von Langfristigkeit und Flexibilität, Verbindlichkeit und 
Operativität, Zweigleitung und Koordinierung. In diesem Zu
sammenhang wurde erörtert, wie das Wechselverhältnis von 
zentraler staatlicher Leitung und Wirtschaftstätigkeit der Wa
renproduzenten rechtlidi zu regeln ist.

Des weiteren befaßte sich die Diskussion mit Fragen des 
planmäßigen und rationellen Zusammenwirkens der ört
lichen Staatsorgane mit den Kombinaten und Betrieben. Ins
besondere ging es darum, welche Leitungs- und Rechtsfor
men der wachsenden Bedeutung der territorialen Rationa
lisierung am besten entsprechen und welche Schlußfolgerun
gen sich hinsichtlich der Gestaltung der Gemeinschaftsbezie
hungen, der Gestaltung der Beziehungen zwischen den Part
nern von Wirtschaftsverträgen und der Verantwortung der 
örtlichen Staatsorgane ergeben.

Abschließend wurden Fragen der Beziehungen zwischen 
staatlichen Organen und landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaften diskutiert, insbesondere die Gestaltung der 
innergenossenschaftlichen Demokratie zur Gewährleistung 
der Einheit von gesellschaftlichen, kollektiven und individu
ellen Interessen.

Arbeitskreis V I I I :  Sozialistische Kommunalpolitik und die 
Verwirklichung der Hauptaufgabe (Leitung: Prof. Dr. S. Pet
zold, Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR)

In der Diskussion wurde davon ausgegangen, daß sozia
listische Kommunalpolitik ein immanenter Bestandteil der 
Gesellschaftsstrategie der Partei der Arbeiterklasse ist und 
daß die Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft ein vielschichtiger Prozeß ist, der die komplexe Ent
wicklung der Städte und Gemeinden einschließt. Daraus re
sultieren neue Anforderungen an die Durchsetzung des Prin
zips des demokratischen Zentralismus, an die optimale Ver
bindung zwischen der zentralen staatlichen Leitung und der 
wachsenden Verantwortung der Staatsorgane in den Krei
sen, Städten und Gemeinden bei der Leitung und Planung 
der gesellschaftlichen Prozesse im Territorium. Insgesamt 
geht es in der kommunalpolitischen Tätigkeit der örtlichen 
Staatsorgane darum, die komplexe ökonomische und soziale 
Entwicklung in den Territorien zu sichern und alle Bereiche 
des gesellschaftlichen Lebens planmäßig zu entwickeln.

Breiten Raum nahmen in der Diskussion die sich immer 
intensiver gestaltenden Wechselbeziehungen zwischen sozia
listischer Kommunalpolitik und der Leistungs- und Effekti
vitätsentwicklung der Volkswirtschaft, zwischen den örtli
chen Staatsorganen und den im Territorium gelegenen Be
trieben, Genossenschaften und Einrichtungen sowie die recht
liche Ausgestaltung dieser Wechselbeziehungen ein. Ausge
hend davon, daß ein dynamisches Wirtschaftswachstum die 
entscheidende materielle Grundlage für das Gedeihen un
serer Städte und Gemeinden ist, muß die leistungsorientierte 
Kommunalpolitik im vollen Umfang den Erfordernissen der 
neuen Etappe der ökonomischen Strategie gerecht werden. 
Praktische Erfahrungen weisen aus, daß die planmäßige Ent
wicklung der territorialen Reproduktionsbedingungen zu 
einem ausschlaggebenden Faktor für den volkswirtschaftli
chen Leistungsanstieg geworden ist und daher der Leitung 
und Planung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit große 
Bedeutung zukommt.

Arbeitskreis IX: Sozialistische Gesetzlichkeit, Sicherheit 
und Ordnung und die Entwicklung der Triebkräfte der so
zialistischen Gesellschaft (Leitung: Prof. Dr. E. Buchholz,
Humboldt-Universität Berlin)

Im einzelnen wurde dargelegt, daß Gesetzlichkeit, Ord
nung und Sicherheit objektives Erfordernis und wichtige Be
dingungen zur Stärkung der sozialistischen Staatsmacht, zur 
Verwirklichung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirt
schafts- und Sozialpolitik, zur Stärkung des Sozialismus und 
des Friedens sind. Als fester Bestandteil der Politik der Par
tei der Arbeiterklasse werden Gesetzlichkeit, Ordnung und 
Sicherheit durch, den sozialistischen Staat in demokratischer 
Weise gemeinsam mit den Werktätigen gewährleistet.

Schwerpunkt der Diskussion war die allseitige bewußte 
Herstellung der Einheit von Gesetzlichkeit, Ordnung und 
Sicherheit und sozialistischer Demokratie in ihrem Zusam
menhang mit der weiteren Ausprägung der sozialistischen 
Lebensweise und der Entfaltung sozialistischer Persönlich
keiten. Es wurde zum Ausdruck gebracht, daß es nicht nur

darum geht, die konkreten Ursachen von Rechtsverletzun
gen noch detaillierter festzustellen, sondern daß die Wirk
samkeit der Maßnahmen gegen Rechtsverletzungen noch dif
ferenzierter zu untersuchen ist, um daraus Schlußfolgerun
gen zu ziehen, welche Mittel und Methoden unter Ausschöp
fung der Vorzüge des Sozialismus am wirksamsten für die 
Vorbeugung und Bekämpfung von Rechtsverletzungen ge
eignet sind.

Ausführlich wurden die Mitwirkung der Werktätigen, das 
arbeitsteilige Zusammenwirken von staatlichen Organen, 

- Kombinaten und Betrieben sowie die konsequente Durch
setzung der verschiedenen Formen rechtlicher Verantwort
lichkeit für die Vorbeugung und Bekämpfung von Rechtsver
letzungen behandelt. Eine hohe Verantwortung tragen auch 
die Justiz- und Sicherheitsorgane, gesellschaftlichen Gerichte 
und Rechtsanwaltskollegien für die Gewährleistung von Ge
rechtigkeit, Gesetzlichkeit, Disziplin, Ordnung und Sicher
heit. Es wurde unterstrichen, daß die im sozialistischen Straf
recht fixierten Prinzipien unverrückbare Positionen sozia
listischer Rechtspflege sind, verfassungsrechtlich ihren Aus
drude als sozialistische Grundrechte finden und daher einen 
hohen Stellenwert besitzen.

Arbeitskreis X: Die Krise der imperialistischen Staats
und Rechtsauffassungen sowie der Staats- und Rechtspraxis 
in den imperialistischen Ländern (Leitung: Prof. Dr. K.-H. Rö
der, Akademie der Wissenschaften der DDR)

In der Diskussion wurde dargelegt, .wie das Monopolka
pital das staatliche und rechtliche Instrumentarium als Re
aktion auf die insgesamt verschlechterten inneren und äuße
ren Existenzbedingungen des Imperialismus einsetzt und wel
che Schlußfolgerungen sich daraus für die Lage und die 
Kampfbedingungen der Arbeiterklasse und aller Werktäti
gen sowie aller Friedenskräfte ergeben. Vor allem in jenen 
imperialistischen Ländern, die eine konservative Regierung 
besitzen, werden mittels Staat und Recht soziale Errungen
schaften weiter abgebaut und der Repressivapparat ausge
baut, um Massenbewegungen gegen die nach außen frie
densbedrohende und nach innen sozialreaktionäre imperia
listische Politik niederzuhalten.


